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Durch die von einem kompetenten Gericht ausge-
sprocheue Entsetzung des Zöllners ist derselbe, bis er
«uf eine gleichfalls compétente Weise reintcgrirt seyn
wird, nach der günstigsten Auslegung wenigstens suspen-
dirt, die Funktionen wie die Vortheile semes Dicnsts,
folglich auch das Recht der Bcwohmmg des Amts-
Hauses hat aufgehört, und vor der gesunden Vernunft
läßt sich nickt in Zweifel zechen, daß diejenige Corpo-
ration, die im rechtmäßigen Besitz der Zollgerechligkeit
ist, das ist die Gemcindkammer von Bern, befugt war,
unabhängig von Richtcrsprüchcn, einen so schwer an-
geschuldigrèn Man:, vom Zolldienft zu entfernen, und
über das dazu gehörende Bmthaus anders zu disponi-
ren.

Die Gemcindkammer gab demnach vor einiger Zeit
ihrem Prokurator den Auftrag, dem Plüß zu wissen zu
thun, daß er das Zollhaus räume, und un Fall unge-
dührlicken Widerstandes mir richterlicher Bewilligung
EchkutionsmaaßrcgcM zu brauchen; Plüß weigerte sich

anfänglich, als er aber den Ernst sah, gelobte er dem
Offiziàlen in Gegenwart des Gcmeindprokurators feyer-
lieh in die Hand, diese Wohnung binnen acht Tagen

Lu verlassen, wie beiliegendes Weivelszeugniß ausweist.
Statt seine Zusage zu erfüllen, hatte Plüß die

Dreistigkeit, mit einer Klagschrift bei der Vollziehung
omzulangen, und fand bei Ihnen, Bürger Direktoren!
Sie Bereitwilligkeit sie aufzunehmen. Sie faßten Mau-
cìîm altern parce den Beschluß vom 00. Dezember t7S9.
der uns durch einen Bürger Oboußler im Namen des

Finanzministers zugesandt worden.
Daß Sie, Bürger Direktoren einen solchen Mann

unter Ihren unmittelbaren Schutz nehmen, daß Sie
vor den Ohren der Nation erklären, Sie sichern einem
solchen Mann freie Wohnung in einem Nationaigcbäu-
be zu, daß Sie der Gemeinde Bern, die im Wnrflie-
zcnde Zollgerecistigkeit, die ihr die Handfeste und ältc-
sie» Urkunden zusichern, und die sie oxwima sicle zu at-
!cn Zeiten besessen hat, zu entziehen suchen ; dies zu

würdigen ist unsere Sache nicht. Daß sie aber hiebcy
alle Formen des äusscrn Rechts verletzen, indem die voll-
ziehende Gewalt sich zum Richter über das Posscssorium
aufwirft daß Sie auf die einseitige Darstellung eines

kn'ninaüsirten Mannes gegen eine vom Volk gewählte
Administration entscheiden, ohne diese m ihren Gründen
zu verböten, baß man uns anhaltende Vrrfolgung eines

Menschen vorwirft, mit dem wir b-s dahin nicht im
entferntesten Berührungspunkt standen, noch in Zukunft
eerhsssentlich stehen werden; — dies alles, Bürger
Direktoren! kränkt eben so sehr die Rechte des Publi-
kums, dessen Interesse wir besorgen, als es den Charak-
ter und die Denkungsart seiner SM>îct?îtlcr beleidigt.
Wer giebt Ihnen das Recht nm'erhört zu vcrurtheilen?
Wie kommen Sie dazu, den Mann, den die Gesetze

»erdammen, zum Nachtheil eines Gerucind-Eigenthums

zu begünstigen? Wer machte das VollziehungSdirekts-
rium zum Richter über das Mein und Deich, oder
auch nur zum Richter übe? den einstweiligen Besitz ei-
nes dinglichen Rechts?

Bürger Direktoren der wahrhaft freye Staatsbür-
ger muß mit Nachdruck sprechen dürfen wenn er Ge--

rechtigkcit fordert ; er muß mit Bitterkeit sprechen dür-
sen, wann er gereizt, wann er unschuldig mißhandelt
wird. Die Gemeindkammcr von Bern ist aho schon
gerechtfertiget, wenn sie in der eine!« so partheyischen
und auch umglimpflichen Versahren angemessenen
Sprache die Zurücknahme des Direktorial - Beschlusses
vom,Loten Chnssmonat fordert, nnd wenn sie mit eben
der Freymüthigkeit noch hinzusetzt, daß sie im Weige-
rungskall bei andern Behörden die Gerechtigkeit suchen

wird, die sie bey Ihnen nicht fand.

Gruß und Hochachtung!

Der Präside nt der Gemeindkammer

F e l t e n b e r g.

Im Namen derselben der Sekretär,

Gerber.

Vorftellunasschrift der Unternehmer des Nou-
velliste Kandois an die gesetzgebenden Rà-
the.

Bürger Gesetzgeber!
Hochachtung für die gesetzmäßig bestellte Regie-

rung; Gehorsam denen Gesetzen; em friedliches, sin-
lichcs und arbeitsames Leben, ist die unveränderliche
Regel des Verhaltens der Endsuntcrschricbenen. Was
sollten sie also zu klagen, ja was noch mehr, sich über
das Vollziehungs - Direktorium zu beklagen haben Z

Dieser Gedanke drücket uns; aber Ihr seyd die Vä-
ter des Volks, die Stützen seiner Reckte, die Bcschü-
zev der Freiheit und Gleichheit.... Die öffentliche Si-
chcrheit ist mit unserer Sache verwickelt: Höret, Bür-
ger Gesetzgeber, höret die Stimme der schwäche,
gegen oberes Ansehen nnd Macht. — Hier ist der Fall;
die Folgen davon werdet Ihr einsehen. — Wir begeh-
ren Schutz vom Gesetz.

Gleich nach Amàng d-r Revolution unternahmen
wir die Ausgabe eines Blatts, unter dem Titel des

Nouvelliste Vaudois. Freie, biedere Hüvericr
verfassen es, und das mit unparthcyschem Geist ächter

Republikaner, ohne zu schmeicheln, noch zu schimpft».
Das Publikum bêchât dasselbe mir seiner Achmng.
Nur die Eifersucht der Nebenbuhler desselben, »röchle

den glücklichen Erfolg hemmen.



Zufolge à?? Verabkommniß zwischen den Unter-
nehmen» der Posten und uns / wurde der Nouvelliste
Vaudois, für einen Theil Hclvetiens post-frei um

Batzen, und für einen andern Theil nm Z5 Batzen
geliefert.' Ein sehr hoher Preis, wenn man bedenkt,
daß dieses Blatt wöchentlich nur »6 Seiten beträgt,
davon eine jede nicht viel mehr enthält, als eine des

sogenannten Bulletin vffizicl, das 4s Seiten stark ist,
und dafür, wie man uns sagt, der Bürger Lacombe
nur t5 Batzen bezahlt.

Dieser unser Vertrag mit den Unternehmern der
Posten enthält nichts gesetzwidriges, und dessen Erfül-
lung sollte lediglich von dem Willkühr der beiden Par-
theilen abhängen. Dem ohngeachtet, gab dc» »'ften
September das Vsilziehimgsdirettorium der Postvcrwal-
tnng den Befehl: "Den iten Oktober »79?. den Ver-
«trag mit den Herausgebern des Nouvelliste Vaudois
,,zu brechen, und dem Lauf dieses Blatts keine Faci-
»lität zu bewilligen." — Dieser Beschluß wurde zufol-
ge emcr Bittschrift ces Bürgers Lacombe ausgefertigt,
Versteh beklagte, daß sein Helvetisches Blatt, (iu sei-
ncn 8 grossen Seiten die eben so viel enthalten als
das unserige nicht viel weniger bezahle als der Nou-
vellistc Vaudois. Wollte man min den Bürger Lacom-
be befriedigen, warum sollten wir darüber aufgeopfert,
und zu dem Ende cm authentischer Vertrag vernichtet
werden? Und war das nicht desto härter für uns, da
wir doch allezeit auf unsere Unkosten, die Vckanntma-
chungen, Gesetze, Ankündigungen îc. so die Regierung
uns übersandte', in unser Blatt einrückten, und des-
wegen verfthicdencmahl eine Beilage drucken lassen muß-
ten.

Sollte vielleicht das Betragen des Direktor« gegen
uns auf einer geheimen Klage beruhen? Wie ist aber
das zu vermuthen, denn erstlich führt es keine an,
und wie wär: es möglich, daß wir dazu Anlaß gcge-
bei, hätten? Unser Blatt ist ja der Censur, oder viel-
mehr der Untersuchung des UntcrstatthalterS von Lau-
sänne unterworfen; wie vorher, so noch jezt befolgen
wir seine Befehle, und überliefern Ihm jedesmahl einen
Probebogen, vor der Auslieferung der Zeitung.

Es mag mit dem Beschluß des Direktor« seyn
wie es wolle, so hatten wir doch nur indirekte Kenntniß
davon, und aus diese hin thaten wir bei Demselben
Vorstellung. Man versprach die Sache aufs neue zu
uverlegen; aber wir erhielten keine weitere Antwort,
und blieben still, und das nm desto mehr, da der Be-
schleiß vom litten September uns niemals zngekom-
men war. — Noch waren wir dieserhalb sehr ruhig,
als neulich Bürger Trüan, Postdirektor von Lansan-
nc, uns eine Partikular - Copie sehen ließ, von einem
neuen Beschluß, vom -tten Oktober, der den des eSkcn
Septembers bestätiget, und zur Erklärung hinzugefüget!
«Daß der Nouvcllîste Vandvis, wie das theuerste

»Blatt soll behandelt werden." Als wie wenn die Frei-
heit und Gleichheit nicht für ganz Heivetien angekün-
diget wäre! — Als ob man sich über uns zu beklagen
hätte! — Als wen« unser Gewissen uns nicht das Ge-
gentheil sagte!...

Bürger Gesetzgeber, hier ist der Vorfall, und die
Folge: Von zwey Dingen kann nur eines Statt ha-
ben; entweder konnten die Psstuntcrnchmcr mit uns
Kontrakte schlichen, oder nicht.

r. Dft Bürger Fischer in Bern haben die Poste«»

in der Pacht; sie bestreikn die Unkosten in derselben;
konnten sie also nicht mit uns eine«» Vertrag über das
Porto eines Gegenstandes machen, dessen freyer Vcr-
kehr und Umlauf er aubt war.

Also, so tanze beide Partheyen den Kontrakt hiel-
ten ohne sich zu beklagen, wer konnte ihn vernichten?
War es vielleicht das Direktorium So fragt sichs von
neuein.

a) Bis wie weit gehet in Helvetien die Sicherheit
der Verträge; die Gewährleistung, die ein jeder
wohl eingerichteter Staat ihnen bewilliget; und
die konstilutionsmäßige Freiheit, deren wir genies-
sen sollten Bürger Gesetzgeber! Ihr solltet selbst

in diesem Betracht ein Gesetz abfassen. Ohne das
kann ein jeder gedrückt oder zu Grund gerichtet
werden, durch einen Schluß des Direktor», wel-
ches die heiligsten Verträge auflöst: bedenkt
das, Beschützer gegenwärtiger Verbindlichkeiteni

!» Das Direktorin!!», wenn es das Recht hat Vcr-
adkömmnisse unter Partikularen aufzuheben so

sollte es doch zum wenigsten die Partheyen davon
benachrichtigen. Warum hat man also uns nicht
den Schluß vom 26. September bekannt gemacht?
Warum müsscu wir es erst jezt, und nicht von
Ihm vernehmen baß ein Vertrag, nach welchem
wir uns bis auf den heutigen Tag eingerichtet,
und verhalten haben, seit dem »ten Oktober auf-
gelöset ist? Wenn das alles so ist, so ist es noth-
wendig, daß Ihr festsetzet, bis aus welchen Punkt
ein Schluß des Direktor» eine rückwürkende Kraft
habe.

s. Bürge? Gesetzgeber? Wenn Ihr entscheidet und
abschiiesset: daß die Pächter der Posten keine Verträge
mit den Partikularen, wegen Verringerung des Port»
machen können, so muß in diesem Fall, nur cine Re-
gel, und die gleiche für jedermann Statt haben; und
fur das Porto der öffentlichen Blätter ein allgemeines
Tarif eingeführet werden, dem ein jeder nachleben muß.
Und in diesem Fall, Bürger Gesetzgeber, bitten wir
Euch, über diesen Gegenstand noch insonderheit zu
verfügen und abznschlicssen : Daß Druck - oder Z c i-
tnngs - Papiere, von solcher und solcher
Größe, von so! chem und so l ch en» Gewicht,
so und so viel Porto bezahlen sollen. Wir werden uns
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«lsdenn nach diesem Gesetze richten können, und nicht
Gefahr lausen ein Opfer geschlossener Verträge zu
werden.

Bürger Gesetzgeber Wir fetzen ein volles Zutrauen
in Euch; und welches auch Eure Maaßregeln seyn wer-
den, die Eurer Weisheit belieben werden, so werden
wir uns genau darnach richten und verhalten.

Gruß, Hochachtung, und gesetzmäßiger Gehorsam.

Lausanne, w, 20. Dezember 17LS. ^

Die Unternehmer des Nouvelliste Vaudois.

Anzeige der Rechenschaft des B- Jntermaitenö
über sei,le Steuervertheilung unter die Ar
men von Wallis.

feyerlichsten Versicherung daß besagte Walliser, so
wie sie ewig an die stürmischen Zeiten denken werden,

„in denen sie aus wohlhabenden wahrhaft freyen Men-
„schcn bewcinungswürdige Bettler geworden sind, eben
„so die Gutherzigkeit der Stadt Bern nicmalen verges-
,ftn werden. Nein! noch die spätesten Enkel Walle-
,siens sollen an dieser Stadt die wohlthätigen Retter
,ihrer Voreltern verehren. Geruhen Sie auch bey die-
„scr Gelegenheit, schätzbarste Freunde! die aufrichtigste

Versicherung meiner besondern Ehrfurcht und Dank-
barkcit anzunehmen; — Int ermatten." Dieser

Dank, dieser warme Händedruck eines redlichen Man-
nes verbunden mit dem Bewußtseyn Gutes gewollt,
und bewirkt zu haben, wird den milden Geberen so

wohl thun, als eine Ehrenmeidung, besonders wenn
stille Wohlthaten wiche Ehre mit den etwas ungestüm-
men Verdiensten der Franken um unser
Vaterland theilen müssen. Auf diese Zuschrift folgt
von Pmsst zu Punkt das Erhaltene, lind von Punkt
zu Punkt îie Anwendung desselben welche eben so

gewissenhaft als billig ist, und von Einsicht geleitet
Letzteres belegen besonders die Anmerkungen in

Bürger Intermatten von S aas (Kanton
Wallis) Mitglied des grossen Rathes der helvetischen.'ward
Republik, bekam den 17. Hcrbstmonat l/ss. von B.-denen er sinige Ungleichheiten in der Vcrtheilmig be

D. Wy ß aooc> Schweizcrfranken an Geld nebst et-lgründet: Z.B. dcn^DistriktErnen ließ crnur i66Fran»
welcher Leinwand, Kleidungsstücken u. s. w. gesam-Jen an Geld zukommen: weil er im Verhältniß geaeu
inelte Steurcn zur Verrheilung unter die unglücklichen andere weniger gelitten, und einen menschlichem Ge
deutschen Walliser. Die Rechnung ist vom i. Christ-
monat und fangt an: „Verehrungswürdige Menschen-
„freunde '. Schon von meinen Jugend - Jahren an
„hörte ich von der Großmuth und Freygebigkeit der

„Stadt Bern gegen die leidende Menschheit viel schö-

„nes sprechen: und bey meinem anwachsenden Alter
„wurde ich davon durch viele Thatsachen noch mehr
„überzeugt. Ich wagte es daher auch im Namen mei-

„ncr unglücklichen Mitbrüder im deutschen Wallis,
„mich an Sie um eine Unterstützung zu verwenden

„uud in wenigen Tagen erhielt ich z» diesem Ende
„eine wider alle meine Erwartung grosse Steuer, wcl

ncral als Taintraiiles bekommen hatte. Die
Oestreichs waren sehr lange dorten und bezahlten diesen
Bergbewohnern ziemlich alles, was sie von ihnen be-

gel.rten, so theuer, daß sich kein alter Mann zu dcsin«

ncn weiß, daß die Ledensmittel je nm so viel Geld gc-
kauft worden sind. Hier haben auch die Franken nicht
wie anderswo, (unter Ta in trail les) gesengt und
gebremst. Einen kleinen Theil ihrer Habe hatten sie

»och dazu auf die Berge geflüchtet. Scilher aber ist

der Bezirk durch Einguarrirungen und Requisitionen
aufgefressen. — Folgen die Vorschriften an die Unter-
vcrthcilcr des Geldes, nach deren Rechnungsablage

„che ich laut hier beygefügtem Bericht vertheilt habe. Intcrmatten eine weitläufigere und umständlichere

„Ich statte Ihnen dafür gegenwärtig im Namen de l Rechnung mittheilen wird. Eine Beylage enthaltet dit
„deutschen Wallis den wärmsten Dank ab, mit de ^ wörtliche Abschrift der Qmtanzcn.
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